
er Biss eines Tigers beendete die
schillernde Karriere von Roy Horn.
Nach den klassischen Kriterien ist
der Showstar aus Las Vegas seit dem

Zwischenfall berufsunfähig. Zumindest fi-
nanziell kann der millionenschwere Magier,
der derzeit auf den Rollstuhl angewiesen ist,
das verkraften. Vielen Arbeitnehmern und
Selbstständigen dagegen fehlen die finan-
ziellen Rücklagen, um eine vorübergehende
oder dauerhafte Berufsunfähigkeit zu über-
brücken.
Zudem werden Beschäftigte in Deutschland
immer früher invalide (siehe Grafik). Da-
mit bleibt ihnen weniger Zeit, ein ausrei-
chend dickes Kapitalpolster zu bilden. So
sank das Durchschnittsalter heim Einstieg
in die staatliche Erwerbsminderungsrente
bei Männern von 57,7 Jahren 1970 auf in-
zwischen 50,9 Jahre.
VOM STAAT haben die Betroffenen wenig
zu erwarten. Seit die Bundesregierung 2001
die neue Erwerbsminderungsrente ein-
führte, haben sehr viel weniger berufs-
oder erwerbsunfähige Beschäftigte eine
Chance auf ein Zubrot aus der Rentenkasse.
Anders als bis Ende 2000 üblich, erhalten
invalide Versicherte keine Rente mehr,
wenn sie zwar medizinisch in der Lage sind,
einen Vollzeit-Job auszuüben, aber keine
realistische Aussicht auf einen neuen Ar-
beitsplatz haben.

Selbst wer als Antragsteller nicht durch
den Rost fällt, kann allenfalls mit Minirenten
rechnen. Momentan beträgt die durch-
schnittliche Rente bei voller Erwerbsmin-
derung nur 777 Euro monatlich. Voll er-
werbsgemindert sind Versicherte, die weni-
ger als drei Stunden pro Tag arbeiten kön-
nen - egal in welchem Beruf. Wer nach An-
sicht der Ärzte noch drei bis sechs Stunden
am Tag arbeiten kann, also nur teilweise er-
werbsgemindert ist, bekommt im Durch-
schnitt lediglich 447 Euro pro Monat.

Dieses Almosen reicht kaum aus, um
die Verdienstausfälle nach dem Verlust des
alten Arbeitsplatzes auszugleichen. Private
Berufsunfähigkeitspolicen (BU) können
diese Lücke füllen. Sie zahlen dem berufs-
unfähigen Arbeitnehmer für die Dauer der
Invalidität eine monatliche Rente. Gerade
für Familienernährer ist diese Versicherung

damit eine der wichtigsten überhaupt. Doch
nur ein Teil der deutschen Beschäftigten hat
eine Police: Die 38 Millionen Berufstätigen
haben bisher erst 16 Millionen Verträge un-
terschrieben.

Rund 90 Prozent dieser Versicherungen
sind als Zusatzpolicen an eine Risiko- oder
Kapitallebensversicherung angedockt. Insbe-
sondere die Kombination mit der Risiko-
lebensversicherung ist kostengünstig. Bisher
galt die Regel, dass die Prämien für solche
Kombiprodukte deutlich niedriger sind als
für eigenständige BU-Versicherungen.
„Mittlerweile bieten aber viele Versicherun-
gen den Berufsunfähigkeitsschutz auch solo
preiswert an", sagt Joachim Geiberger, Ge-
schäftsführer der Ratingagentur Morgen & -
Morgen. Wer auf eine Lebensversicherung
verzichten kann, weil er keine Angehörigen
abzusichern hat, fährt damit häufig besser.
Das Komplizierte: Den für jeden Kunden op-
timalen Anbieter gibt es nicht, wie die
Beispielrechnungen der Ratingagentur FSS-
Online belegen (siehe Tabelle Seite 134).
Während ein 30-jähriger Maschinenbau-
ingenieur mit einer eigenständigen Police
von Generali mit 17,52 Euro Monatsprämie
am günstigsten fährt, ist die gleichaltrige
Unternehmensberaterin mit der Kombipoli-
ce von der Nürnberger, die sie 15,20 Eu-
ro im Monat kostet, besser bedient. Dass
Frauen häufig mit der Kombilösung besser
fahren, liegt an ihrem geringeren Risko-

beitrag, weil sie eine längere Lebenser-
wartung als Männer haben.

Je nach Alter, Beruf, Geschlecht und
Vorerkrankungen ist mal die eine und mal
die andere Versicherung günstiger. Wer sich
unabhängig von einem Vermittler informie-
ren will, kann dies beispielsweise über Tarif-
rechner im Internet wie dem von FSS-
Online tun.

Mindestens ebenso wichtig wie die Prä-
mienhöhe sind für die Auswahl der passen-
den Police eine Vielzahl von Vertragsklau-
seln (siehe Kasten Seite 134). Je kunden-
freundlicher die Bedingungen im Vertrags-
werk formuliert sind, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass der Versicherte,
wenn er denn berufsunfähig wird, sein Geld
ohne größeren Ärger und Zeitverlust be-
kommt.

An erster Stelle steht ein erleichterter
Nachweis der Berufsunfähigkeit. Darüber, ob
ein Versicherter im Sinne der Vertrags-
bedingungen berufsunfähig ist, wird häufig
gestritten. Die Versicherungen versuchen die
Prüfung von ärztlichen Gutachten in die
Länge zu ziehen und auf Zeit zu spielen,
während der invalide Arbeitnehmer ohne
Einkünfte dasteht. Uni solche misslichen
Situationen zu vermeiden, sollten im Ver-
trag Automatismen stehen, die das Unter-
nehmen zur Zahlung zwingen. Üblich ist
beispielsweise, dass nach sechsmonatiger
ärztlich bescheinigter Arbeitsunfähigkeit die
erste Rentenzahlung fällig wird.

EIN WEITERER HÄUFIGER STREIT-
PUNKT ist die Frage nach der Gesundheit
des Versicherten. Vor Vertragsabschluss ist
der Versicherte verpflichtet, alle Vorerkran-
kungen anzugeben. Kaum einer hat jedoch
eine vollständige Krankenakte über seine
gesamte Lebensspanne zur Hand - da ge-
rät schnell etwas in Vergessenheit. Findet
die Versicherung heraus, dass ihr Vertrags-
partner etwas aus seiner Krankenge-
schichte weggelassen hat, kann sie den
Vertrag kündigen. Der berufsunfähige Versi-
cherte verliert dann seinen Rentenanspruch -
und die Prämien sind auch futsch. Kunden-
freundliche Versicherungen beschränken
daher



VERTRAGSKLAUSELN

KEINE PRÄMIE WERT
ie Versicherungen halten sich in den
Verträgen für Berufsunfähigkeits-
policen jede Menge versteckter Hin

tertürchen offen, um später nicht zahlen zu
müssen. Es gibt allerdings auch kunden-
freundliche Versicherungen, die auf diese
Fallen im Kleingedruckten verzichten. AB-
STRAKTE VERWEISUNG: Versicherungen kön-
nen die Rentenzahlung verweigern und ihre
berufsunfähigen Kunden abstrakt auf eine
andere Beschäftigung verweisen, auch wenn
real kein geeigneter Arbeitsplatz vorhanden
ist. Versicherte sollten daher nur Verträge
abschließen, die auf eine abstrakte Verwei-
sung verzichten.
AUSSTIEGSKLAUSEL: Besonders gefährlich ist
das Kündigungsrecht nach Paragraf 41
Versicherungsvertragsgesetz
(VVG). Diese Rechtsvorschrift er-
laubt es der Versicherung, aus
dem Vertrag auszusteigen, wenn
der Versicherte bei Abschluss oh-
ne sein Wissen bereits erkrankt
war. Mit dieser Klausel kann der
Betroffene ohne eigenes Ver-
schulden seinen Ver-
sicherungsschutz verlieren. Poli
cen, die sich auf Paragraf 41 bei ufen soll-
ten Versicherte daher meiden. KARENZZEIT: Ein
Teil der Anbieter zahlt erst nach sechs Mo-
naten ununterbrochener Berufsunfähigkeit.
Andere Gesellschaften überweisen die Rente
schon bei Eintritt der Invalidität, wenn diese
voraussichtlich mindestens sechs Monate
anhalten wird. NACHVERSICHERUNGSGARANTIE:
Versicherte sollten Verträge wählen, die es
ihnen ermöglichen. ohne erneute Gesund-
heitsprüfung die Rentenhöhe an das gestie-
gene Einkommen anzupassen.
UMSCHULUNGSPFLICHT: Oft ist die Renten-
zahlung an eine Pflicht zur beruflichen Um-
schulung verknüpft. Ist diese Ausbildungs-
maßnahme erfolgreich abgeschlossen, erlischt
die Zahlungspflicht, egal, ob der Versicherte
einen neuen Job bekommt oder nicht. Sol-
che Knebelverträge sind keine Prämie wert.
VORERKRANKUNGEN: Vor Vertragsabschluss
muss der Kunde alle bisherigen Vorerkran-
kungen mitteilen. Lässt er dabei Lücken,
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten. Kundenfreundliche Anbieter beschrän-
ken die Anzeigepflicht für Krankheiten auf
die vergangenen fünf Jahre. Befristet sollte
auch das Rücktrittsrecht der Versicherung
wegen unvollständiger Gesundheitsangaben
sein. Üblich sind fünf Jahre nach Beginn
des Versicherungs
schutzes. MAG

die Nachweispflicht für frühere Erkran-
kungen auf die vergangenen fünf Jahre.

Selbst wenn die Versicherung in diesem
Punkt nichts zu mäkeln hat, heißt das noch
lange nicht, dass der Versicherte sein Geld
bekommt. Die Gesellschaften haben noch
eine Wunderwaffe im Arsenal: die abstrakte
Verweisung. Eine Versicherung, die eine sol-
che Klausel in ihren Vertrag schreibt, kann
von ihrem berufsunfähigen Kunden verlan-
gen, sich einen anderen Job zu suchen, der
seinen Fähigkeiten entspricht - und zwar
selbst dann, wenn solch ein Arbeitsplatz nur
theoretisch vorhanden ist. Unabhängig da-
von, ob der Versicherte seinen Lebensunter-
halt wieder mit Arbeit finanzieren kann
oder nicht, fließt kein Geld. „Ein Drittel aller Ver-
sicherungen wenden die abstrakte Ver-
weisung noch an", kritisiert Geiberger.
Auch Versicherer, die kundenfreundlichere
Konditionen anbieten, sind keine Al-
truisten. Je kulanter das Vertragswerk,

desto stärker sieben die Anbieter
ihre Kunden aus. Wer schon
Vorerkrankungen mit sich
schleppt, hat es meist schwer,
eine kundenfreundliche Police
abzuschließen. Dem Kunden
bleibt dann nur der Gang zu ei-
nem anderen Anbieter. Das hat
allerdings Grenzen: Wer bereits

das 40. Lebensjahr erreicht hat,
an der Wirbelsäule erkrankt ist oder in
psychiatrischer Behandlung war, für den
lohnt sich die Suche nach einer BU-Police
nicht mehr. Kaum eine Versicherung wird
einen solchen Versicherten noch annehmen
- und wenn, dann nur zu horrenden Prä-
mien. Dann ist es besser, finanzielle Polster
anzusparen.

Doch auch wer bereits eine BU-Police
besitzt, kann sich im Falle der Invalidität
in eine finanzielle Bedrouille bringen,
denn viele Versicherte haben eine zu geringe
Rente vereinbart. Der Branchendienst Map-
Report errechnete, dass sich der durch-

schnittliche Anspruch derzeit bei etwa 460
Euro bewegt, also weniger als die staatliche
Rente.

Dabei lohnt sich die Versicherungsprä-
mie auch vor dem Finanzamt, denn der
steuerpflichtige Teil der privaten Berufs-
unfähigkeitsrente sinkt von 2005 an. Wer
beispielsweise zehn Jahre lang eine BU-Rente
erhält, musste bisher 19 Prozent davon ver-
steuern - künftig sind es nur noch 12 Pro-
zent. „Dies gilt unabhängig davon, ob be-
reits BU-Renten gezahlt werden oder der
Vertrag erst später abgeschlossen wird", sagt
Andre Dembski, Steuerexperte des Gesamt-
verbandes der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV). Die gesetzliche Erwerbs-
minderungsrente dagegen ist von 2005 an
zur Hälfte steuerpflichtig.
NOCH MEHR STEUERN SPAREN VERSICHERTE.
wenn sie ihren BU-Schutz als Zusatz zu ih-
rer Direktversicherung über ihren Arbeit-
geber abschließen. Die Beiträge fließen in
diesem Fall direkt vom Bruttogehalt in die
Police und unterliegen nur einer Pauschal-
steuer von 20 Prozent. Achtung: Dieses Mo-
dell gilt nur noch bis Jahresende. Im kom-
menden Jahr wird die Pauschalsteuer für alle
neuen Verträge abgeschafft. Nur alte Policen
genießen noch Bestandsschutz.
Zwar ist das Modell Direktversicherung
plus Berufsunfähigkeitsschutz steuerlich at-
traktiv, hat aber den Haken, dass der Arbeit-
nehmer an den Versicherer des Arbeitgebers
gebunden ist. So gut die Direktversicherung
sein mag, so schlecht kann im Einzelfall das
Vertragswerk der Zusatzpolice gegen Be-
rufsunfähigkeit sein.


